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6. Die Aufgabe der Materialbestellungen hat grund
sätzlich bei dem VEB Baustoffversorgung zu erfol
gen, der für den Sitz des Betriebes zuständig ist, 
auch wenn die Materialien durch den überbezirk
lichen Einsatz von Baukapazität in anderen Bezir
ken verbraucht werden sollen. Die Baubetriebe er
halten die Baumaterialien durch die VEB Baustoff
versorgung in den Bezirken, wo die Bauaufgaben 
durchzuführen sind.

7. Zur Sicherung einer kontinuierlichen Materialver
sorgung. insbesondere bei den volkswirtschaftlich 
wichtigsten Vorhaben sowie für Großbaustellen 
und Baustellen im Fließ- bzw. Taktverfahren, ist 
die komplexe Versorgung vorzunehmen.

8. Zur Verbesserung der Organisation der Material
versorgung im Bauwesen ist ein Staatliches Kontor 
für Baumaterialien zu bilden, das dem Ministerium 
für Bauwesen unterstellt wird.

9. Zum Zwecke einer gründlichen Kontrolle der Mate
rialbewegung und der Erfüllung der staatlichen 
Aufgaben sind die genannten Organe verpflichtet, 
Analysen auszuarbeiten.

II.

Aufgaben der Staatlichen Plankommission, der
Ministerien und der anderen Organe der staatlichen 

Verwaltung sowie der Betriebe

1. Aufgaben der Staatlichen Plankommission:
(1) Die Staatliche Plankommission übergibt dem Mi

nisterium für Bauwesen, dem Ministerium für Außen
handel und Innerdeutschen Handel, dem Ministerium 
für Verkehrswesen und den Sonderbedarfsträgern die 
Direktiven mit den Orientierungsziffern über die Pla
nung der Baumaterialien für die Jahres- und Perspek
tivpläne. Die Orientierungsziffern für den Bevölke
rungsbedarf an Baumaterialien sind mit dem Ministe
rium für Handel und Versorgung abzustimmen.

(2) Die unter Abs. 1 genannten Organe der staat
lichen Verwaltung haben entsprechend der Bedarfs
plannomenklatur den zusammengefaßten Baumaterial
bedarf für ihren Bereich der Staatlichen Plankommis
sion zu übergeben und zu begründen. Nach der Über
prüfung des Bedarfes arbeitet die Staatliche Plankom
mission die Materialbilanzen der Staatsplannomen
klatur aus und übergibt den unter Abs. 1 genannten 
Organen der staatlichen Verwaltung die Materialfonds 
und dem Ministerium für Bauwesen die staatlichen 
Materialbilanzen für Baustoffe zur Durchsetzung der 
in den Bilanzen gestellten Aufgaben.

(3) Die Staatliche Plankommission kontrolliert die 
Durchführung der staatlichen Aufgaben.

2. Aufgaben des Ministeriums für Bauwesen:

(1) Auf der Grundlage der Direktiven der Staatlichen 
Plankommission übergibt das Ministerium für Bau
wesen den zentral geleiteten Baubetrieben, den WB der 
Baustoffindustrie, den Bezirksbauämtern und der Deut
schen Bauakademie für die angeschlossenen Institute 
die Orientierungsziffern über die Planung der Bau
materialien entsprechend der festgelegten ökonomi
schen und technischen Entwicklung des Bauwesens.

(2) Die unter Abs. 1 genannten Organe der staatlichen 
Verwaltung und Betriebe haben entsprechend der Be- 
darfsplannQmenklatur des Ministeriums für Bauwesen

für ihren Bereich den zusammengefaßten Baumaterial
bedarf dem Ministerium für Bauwesen zu übergeben 
und nachzuweisen. Das Ministerium für Bauwesen ist 
verantwortlich für die Überprüfung des Baumaterial
bedarfes unter Beachtung der Materialbestände.

(3) Das Ministerium für Bauwesen übergibt den bilan
zierenden Organen entsprechend dem Verzeichnis der 
verbindlichen staatlichen Materialbilanzen den über
prüften Materialbedarf und leitet das Staatliche Kon
tor für Baumaterialien bei der Ausarbeitung der Sorti
mentsbilanzen an.

(4) Die unter Abs. 1 genannten Organe der staatlichen 
Verwaltung und Betriebe erhalten vom Ministerium 
für Bauwesen die staatlichen Materialfonds entspre
chend ihren Produktions- und Reparaturaufgaben in 
den Jahres- und Perspektivplänen.

(5) Das Ministerium für Bauwesen ist verantwortlich 
für die Abstimmung und Planung der Exporte und Im
porte von Baustoffen auf der Grundlage der von der 
Staatlichen Plankommission festgelegten Kontroll
ziffern, für die Zurverfügungstellung der benötigten 
Exportfonds und für die Verteilung der Importwaren 
an das Bauwesen.

(6) Das Ministerium für Bauwesen ist für die Anlei
tung und Kontrolle bei der Ausarbeitung und Ein
haltung der Materialverbrauchsnormen, Materialvor
ratsnormen, technisch-wirtschaftlichen Kennziffern usw. 
im Bauwesen verantwortlich.

(7) Das Ministerium für Bauwesen hat zur Sicherung 
der einheitlichen Planausarbeitung spezielle methodi
sche Bestimmungen für die Materialplanung und -Ver
teilung in Abstimmung mit den zuständigen Abteilun
gen der Staatlichen Plankommission auszuarbeiten. Die 
Grundsätze zur Verbesserung der Materialwirtschaft im 
Bauwesen im Zusammenhang mit der Einführung der 
Zeit-Wert-Mengenplanung sind durch das Ministerium 
für Bauwesen festzulegen.

(8) Das Ministerium für Bauwesen ist für die Pla
nung, Anleitung und Kontrolle der Tätigkeit des Staat
lichen Kontors für Baumaterialien verantwortlich.

3. Aufgaben des Staatlichen Kontors für 
Baumaterialien:

(1) Das Staatliche Kontor für Baumaterialien hat mit 
den anderen Staatlichen Kontoren Globalverträge ab
zuschließen und die Verteilung der für das Bauwesen 
bilanzierten Materialfonds selbst zu organisieren und 
durchzuführen. Es hat damit zu gewährleisten, daß die 
Betriebe des Bauwesens im Prinzip von einem Organ 
versorgt werden.

(2) Durch das Staatliche Kontor für Baumaterialien 
erfolgt die Organisierung und Durchsetzung des über
bezirklichen Ausgleiches und die Einweisung der VEB 
Baustoffversorgung zur Herstellung der Lieferbeziehun
gen.

(3) Die VEB Baustoffversorgung haben in ihrem Ver
sorgungsbereich mit den baustoffproduzierenden Be
trieben Rahmenabsatzverträge abzuschließen. Das 
Staatliche Kontor für Baumaterialien hat zu überprüfen, 
daß die Rahmenabsatzverträge in der Höhe der geplan
ten Produktion abgeschlossen werden.

(4) Mit der Ausarbeitung der Verteilerpläne hat das 
Staatliche Kontor für Baumaterialien die in den staat
lichen Materialbilanzen gestellten Aufgaben durch-


